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§ 15 K-BVG

K-BVG - Gesetz Uber die Karntner Beteiligungsverwaltung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.08.2025

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschaftsfihrung des Vorstandes zu Uberwachen. MaBnahmen der Geschaftsfihrung sind
dem Aufsichtsrat nicht Ubertragen.

(2) Der Aufsichtsrat darf von den Mitgliedern des Vorstandes jederzeit einen Bericht Uber die von der Karntner
Beteiligungsverwaltung getatigten Geschafte verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrates kann einen
Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat als solches verlangen. In der Satzung durfen weitere Berichtspflichten des
Vorstandes gegenuber dem Aufsichtsrat festgelegt werden, die wichtige Vorgange in Unternehmen betreffen, die von
der Karntner Beteiligungsverwaltung verwaltet werden oder an denen die Karntner Beteiligungsverwaltung
Beteiligungen halt.

(3) Der Aufsichtsrat darf samtliche Unterlagen, Aufzeichnungen und Belege sowie die Gebarung und die Veranlagung
der Mittel der Karntner Beteiligungsverwaltung einsehen und prufen. Er kann damit auch einzelne Mitglieder des
Aufsichtsrates oder fur bestimmte Aufgaben besondere Sachverstandige beauftragen.

(4) Dem Aufsichtsrat obliegt es neben den in diesem Gesetz ausdrucklich angeflhrten Aufgaben:

1. die Mitglieder des Vorstandes zu bestellen und abzuberufen sowie Anstellungsvertrage mit ihnen abzuschliel3en;

2. Uber Vorschlag des Vorstandes die Satzung der Karntner Beteiligungsverwaltung zu erlassen und zu andern
sowie gegebenenfalls eine Geschaftsordnung fir den Aufsichtsrat zu beschlielen und die Geschaftsordnung
sowie die Geschaftsverteilung des Vorstandes zu genehmigen;

3. den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und seine Stellvertreter zu wahlen;

4. Uber Vorschlag des Vorstandes den Voranschlag zu beschlieBen sowie den Jahresabschluss mit Anhang und den
Lagebericht der Karntner Beteiligungsverwaltung festzustellen;

5. dem Erwerb und der VerdufRerung von Beteiligungsrechten der Karntner Beteiligungsverwaltung oder ihrer
Konzerngesellschaften sowie dem Erwerb, der VerdufRerung und der Stilllegung von Unternehmen und Betrieben

zuzustimmen;

6. dem Erwerb, der VerauRBerung und der Belastung von Liegenschaften zuzustimmen;

7. Investitionen, die in der Satzung bestimmte Anschaffungskosten im Einzelnen und insgesamt in einem
Geschéftsjahr Ubersteigen, zuzustimmen;

8. der Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen in der Satzung bestimmten Betrag im Einzelnen
und insgesamt in einem Geschaftsjahr Ubersteigen, zuzustimmen;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

der Gewahrung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewodhnlichen Geschaftsbetrieb gehort,
zuzustimmen;

die Zustimmung zu folgenden Handlungen, die der Vorstand in den Hauptversammlungen und
Generalversammlungen jener Unternehmen zu setzen hat, die von der Karntner Beteiligungsverwaltung
verwaltet werden oder an denen die Kérntner Beteiligungsverwaltung Beteiligungen hélt: Anderungen des
Gesellschaftsvertrages oder des Unternehmensgegenstandes, Kapitalerh6hungen, Umgriindungen, die
Liquidation, die Anschaffung oder VerduRRerung von Beteiligungen, die Griindung von Gesellschaften oder die
Grundung oder Schlielung von Unternehmen;

der Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat von Unternehmen, die von der Karntner
Beteiligungsverwaltung verwaltet werden oder an denen die Karntner Beteiligungsverwaltung Beteiligungsrechte
halt, zuzustimmen;

der Erteilung der Prokura zuzustimmen;

den Wirtschaftsprifer zur Abschlussprifung zu bestellen;

der Aufnahme und Aufgabe von Geschaftszweigen zuzustimmen;
die allgemeinen Grundsatze der Geschaftspolitik festzulegen;

der Gewahrung von Gewinn- und Umsatzbeteiligungen sowie Pensionszusagen an leitende Angestellte

zuzustimmen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 15 K-BVG
	K-BVG - Gesetz über die Kärntner Beteiligungsverwaltung


